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(54) Verarbeitungssystem für Pulver und Verfahren zur Verarbeitung von Pulver

(57) Verarbeitungssystem (1) sowie Verfahren zur
Verarbeitung von insbesondere pharmazeutischen Pul-
vern. Die Verarbeitungsvorrichtung (5) umfasst mehrere
zyklisch zum Einsatz kommende Bearbeitungsstationen
(41, 42). Das Verarbeitungssystem (1) weist mindestens
eine erste Zone (I) und eine zweite Zone (II) auf, wobei
jeder Zone (I, II) mindestens je eine Bearbeitungsstation
(41, 42) der Verarbeitungsvorrichtung (5) zugeordnet ist.
In der zweiten Zone (II) ist ein Reinigungstunnel (44) an-

geordnet, der mindestens eine Bearbeitungsstation (42)
der zweiten Zone (II) übergreift. Ein erstes Ende (45) des
Reinigungstunnels (44) grenzt an die erste Zone (I) an.
Im Bereich eines gegenüberliegenden zweiten Endes
(46) des Reinigungstunnels (44) ist eine Absaugeinrich-
tung (6) angeordnet. Im Reinigungstunnel (44) wird mit-
tels der Absaugeinrichtung (6) ein Reinigungsgasstrom
(56) erzeugt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verarbeitungssystem
für insbesondere pharmazeutische Pulver der im Ober-
begriff des Anspruchs 1 angegebenen Gattung sowie ein
Verfahren zur Verarbeitung solcher Pulver und zur De-
kontamination des Verarbeitungssystems.
[0002] In der pharmazeutischen Industrie werden zum
Teil hochwirksame Pulver verarbeitet, indem sie bei-
spielsweise in Hartgelatinekapseln abgefüllt oder zu Ta-
bletten gepresst werden. Solche hochwirksamen Pulver
können in entsprechender Konzentration eine toxische
Wirkung ausüben. Bei der Verarbeitung solcher Pulver
muss deshalb sichergestellt werden, dass der Maschi-
nenbediener und die Umwelt nicht übermäßig belastet
oder gar gefährdet werden.
[0003] Nach dem Stand der Technik werden solche
Pulver entweder in isolierten Räumen und/oder durch mit
spezieller Schutzausrüstung ausgestattete Maschinen-
bediener verarbeitet. Der Aufwand für den Personen-
schutz beispielsweise in Form einer Vollschutzkleidung
sowie für die Maschinenisolierung beispielsweise in
Form eines dicht geschlossenen Gehäuses zur Aufnah-
me der Verarbeitungsvorrichtung ist groß und kostenin-
tensiv. Die Bewegungsfreiheit des Maschinenbedieners
und der Zugriff auf die Verarbeitungsvorrichtung sind er-
heblich beschränkt.
[0004] Problematisch ist insbesondere die Kontamina-
tion des Innenraums vom geschlossenen Gehäuse und
der darin angeordneten Maschinenteile mit unvermeid-
lichen Pulverrückständen. Nach Abschluss eines Pro-
duktionszyklus und vor Zugriff auf den Innenraum des
Gehäuses ist eine intensive Reinigung zur Entfernung
von Pulverrückständen erforderlich.
[0005] Hierzu sieht der Stand der Technik eine inten-
sive Spülung mit Wasser ggf. unter Zusatz von Reini-
gungsmitteln vor. Das abfließende Spülwasser wird auf
Pulverbestandteile untersucht. Erst wenn eine hinrei-
chend geringe Konzentration festgestellt wird, darf die
Gehäusetür für den Zugriff auf die im Innenraum des Ge-
häuses angeordnete Verarbeitungsvorrichtung geöffnet
werden. Ein solcher Prozess wird als "Washing in Place"
(WiP) bezeichnet. Ergänzend zur intensiven Wasserspü-
lung beim WiP-Verfahren kann auch aufgesprühter
Schaum zum Einsatz kommen, der in schlecht erreich-
bare Ecken kriecht und dadurch die Lösung und Fortspü-
lung von Pulverrückständen erleichtert.
[0006] Das WiP-Verfahren erfordert speziell ausge-
staltete Maschinen mit entsprechenden geschlossenen
Gehäusen. Maschine und Gehäuse müssen absolut
dicht insbesondere gegen das zum Einsatz kommende
Spülwasser sein, damit kein kontaminiertes Spülwasser
austreten kann. Bei der Vielzahl der beweglichen Teile
ist dies schwierig zu realisieren, da nicht nur das Gehäu-
se einschließlich seiner Tür, sondern auch die bewegli-
chen Teile der Verarbeitungsvorrichtung wie Wellenla-
ger, Betätigungsdurchführungen oder dergleichen zu-
verlässig abgedichtet werden müssen. Der Einsatz von

Standardmaschinen verbietet sich deshalb. Eine Anpas-
sung der Verarbeitungsvorrichtung an sich ändernde
Produktionsan-forderungen ist schwierig und aufwendig.
Die Produktion ist unflexibel bei hohen Betriebskosten.
Neben den hohen Investitionskosten entstehen auch ho-
he Entsorgungskosten für das Spülwasser.
[0007] Problematisch ist insbesondere, dass innerhalb
einer Verarbeitungsvorrichtung einzelne Bearbeitungs-
stationen eine erhöhte Störungshäufigkeit haben. Bei-
spielsweise tritt bei Kapselfüllmaschinen an derjenigen
Station, an der Leerkapseln zugeführt werden, gehäuft
ein Verklemmen oder dgl. auf, was unter anderem auf
Maßschwankungen und/oder Schadhaf-tigkeit der zuge-
führten Leerkapseln zurückzuführen ist. Eine solche oder
ähnliche, im Grunde sehr einfach zu behebende Funkti-
onsstörung ist allerdings unter den beengenden Einsatz-
bedingungen eines Handschuheingriffs oder anderer
Schutzmaßnahmen nur unzureichend handhabbar. Für
eine schnelle Störungsbeseitigung besteht der Bedarf an
einer einfachen und unkomplizierten Zugriffsmöglichkeit
unter Beachtung des erforderlichen Bedienerschutzes.
[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verarbeitungssystem für insbesondere pharmazeuti-
sche Pulver anzugeben, welches kostengünstig, flexibel
im Produktionsprozess und ohne Gefährdung von
Mensch und Umwelt leicht zu handhaben ist.
[0009] Diese Aufgabe wird durch ein Verarbeitungs-
system mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
[0010] Der Erfindung liegt des Weiteren die Aufgabe
zugrunde, ein Verfahren zur Verarbeitung von insbeson-
dere pharmazeutischen Pulvern mittels eines Verarbei-
tungssystems anzugeben, welches unter Einhaltung des
Schutzes von Mensch und Umwelt leicht und mit gerin-
gem Aufwand durchführbar ist.
[0011] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den
Merkmalen des Anspruchs 9 gelöst.
[0012] Die Erfindung basiert zunächst auf der Erkennt-
nis, dass sich Verarbeitungssysteme, in denen die Ver-
arbeitungsvorrichtung mehrere zyklisch zum Einsatz
kommende Bearbeitungsstationen aufweist, in verschie-
dene Zonen mit unterschiedlicher Staub- bzw. Kontami-
nationsbelastung aufteilen lassen. Das Verarbeitungs-
system weist mindestens eine erste Zone und eine zwei-
te Zone auf, wobei jeder Zone mindestens je eine Bear-
beitungsstation der Verarbeitungsvorrichtung zugeord-
net ist. Als erste Zone ist hier diejenige Zone mit dem für
sich genommen geringsten betriebsbedingten Staub-
bzw. Kontaminationsaufkommen gemeint, auf die ein
Bedienerzugriff auch ohne besondere Schutzmaßnah-
men möglich ist, sofern ein Staub- bzw. Kontaminati-
onseintrag aus der benachbarten, höher belasteten
zweiten Zone vermieden werden kann.
[0013] Hierauf aufbauend ist nach der Erfindung vor-
gesehen, dass in der zweiten Zone mit betriebsbedingt
höherem Staub- bzw. Kontaminationsaufkommen ein
Reinigungstunnel angeordnet ist, der mindestens eine
Bearbeitungsstation der zweiten Zone übergreift. Ein
erstes Ende des Reinigungstunnels grenzt an die erste
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Zone an, wobei im Bereich eines gegenüberliegenden
zweiten Endes des Reinigungstunnels eine Absaugein-
richtung angeordnet ist. In einem entsprechenden Be-
triebsverfahren wird im Reinigungstunnel mittels der Ab-
saugeinrichtung ein Reinigungsgasstrom erzeugt. Für
den Reinigungsgasstrom kann ein technisches Gas ein-
gesetzt werden. Bevorzugt ist der Reinigungsgasstrom
ein Reinigungsluftstrom.
[0014] Der sich im Reinigungstunnel ausbildende Rei-
nigungsluftstrom wirbelt Staub und andere Verunreini-
gungen im Bereich der dort angeordneten Bearbeitungs-
stationen auf, wobei sie sich jedoch infolge der
Schutzwirkung des Reinigungstunnels nicht im gesam-
ten Verarbeitungssystem verteilen können. Vielmehr
verbleiben die aufgewirbelten Partikel zunächst inner-
halb des Reinigungstunnels, werden durch den Reini-
gungsluftstrom fortgetragen und werden am Ende des
Reinigungstunnels mittels der Absaugeinrichtung ent-
fernt. Durch die Kanalwirkung des Reinigungstunnels ist
eine wirkungsvolle Partikelentfernung derart möglich,
dass unter Umständen sogar auf intensivere Reinigungs-
maßnahmen wie "Washing in Place" (WiP) verzichtet
werden kann.
[0015] Insbesondere wird aber eine Partikelverschlep-
pung von der höher belasteten zweiten Zone in die gering
belastete erste Zone vermieden. Dies wird insbesondere
dadurch unterstützt, dass die Absaugeinrichtung an
demjenigen Ende des Reinigungstunnels angeordnet ist,
welches dem an die erste Zone angrenzenden Ende ge-
genüberliegt. Der Reinigungsgas- bzw. Reinigungsluft-
strom weist damit von der ersten, gering belasteten Zone
fort, wobei Partikel nicht gegen diesen Gasstrom zur ers-
ten Zone gelangen können. Insbesondere bei laufender
Absaugeinrichtung ist damit ein Zugriff auf die für sich
genommene gering belastete erste Zone seitens des Be-
dienpersonals ohne weitere Schutzmaßnahmen mög-
lich. Unter Verzicht auf Handschuheingriffe oder andere
Schutzmaßnahmen sind eine Störungsbeseitigung oder
andere Eingriffe an den Bearbeitungsstationen der ers-
ten Zone ohne weiteres möglich.
[0016] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
die Verarbeitungsvorrichtung ein Transportmittel mit ei-
ner Bewegungsrichtung auf. Ein solches Transportmittel
ist insbesondere ein Drehteller, kann aber auch ein Oval-
läufer oder ein umlaufendes Förderband sein, mit dem
beispielsweise Kapselhalter oder andere Zielbehälter
wie Blister oder dergl. für einen Dosier- und Abfüllvor-
gang von Bearbeitungsstation zu Bearbeitungsstation
zyklisch verfahren werden. Vorteilhaft ist hier die Absau-
geinrichtung an dem entgegen der Bewegungsrichtung
liegenden zweiten Ende des Reinigungstunnels ange-
ordnet. Im Betrieb verläuft hierbei der Reinigungsgas-
strom entgegen der Bewegungsrichtung des Transport-
mittels. Durch die genannte Gegenläufigkeit wird sicher-
gestellt, dass die durch das Transportmittel bewegten
Elemente wie Behälter- bzw. Kapselaufnahmen oder
dergl. im Reinigungstunnel gereinigt werden und an-
schließend ihren gereinigten Zustand auch so lange bei-

behalten, bis sie in die gering belastete erste Zone ge-
langen. Eine Partikelverschleppung aus der zweiten Zo-
ne in die erste Zone ist damit zuverlässig vermieden.
[0017] In zweckmäßiger Weiterbildung der Erfindung
ist mindestens eine in den Reinigungstunnel und zur Ab-
saugeinrichtung hin gerichtete Blasdüse vorgesehen.
Mittels dieser mindestens einen Blasdüse wird ein ge-
richteter Blasstrom mit einer Richtungskomponente in
Richtung des Reinigungsgasstromes erzeugt. Es kann
zweckmäßig sein, eine oder mehrere solcher Blasdüsen
beispielsweise außerhalb des Reinigungstunnels anzu-
ordnen und dabei in das bezogen auf die Durchströ-
mungsrichtung eingangsseitige Ende des Reini-
gungstunnels hinein zu richten. Insbesondere kommt
aber eine Anordnung der Blasdüsen innerhalb des Rei-
nigungstunnels in Betracht. Zweckmäßig sind mehrere
in Längsrichtung und/oder in Umfangsrichtung des Rei-
nigungstunnels verteilte Blasdüsen vorgesehen. Durch
geeignete Ausrichtung der Blasdüsen lassen sich gezielt
besondere geeignete Stellen der jeweiligen Bearbei-
tungsstation ausblasen. Darüber hinaus unterstützt die
genannte Richtungskomponente die Ausbildung des
Reinigungsgasstromes in der vorgesehenen, von der
ersten Zone fort weisenden Richtung.
[0018] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist zu-
mindest die zweite Zone von einem Gehäuse umschlos-
sen, wobei erste Mittel zur Erzeugung einer Druckdiffe-
renz zwischen der zweiten Zone und der ersten Zone
vorgesehen und derart ausgebildet sind, dass im Betrieb
im Gehäuse der zweiten Zone ein zweiter Innendruck
herrscht, der kleiner ist als ein Druck der ersten Zone. In
Fortführung dieses erfindungsgemäßen Gedankens
kann das Verarbeitungssystem optional auch eine zu-
sätzliche dritte Zone mit mindestens einer zugeordneten
Bearbeitungsstation aufweisen, wobei die dritte Zone
von einem Gehäuse umschlossen ist. Es sind dann zwei-
te Mittel zur Erzeugung einer Druckdifferenz zwischen
der dritten Zone und der zweiten Zone vorgesehen und
derart ausgebildet, dass im Betrieb im Gehäuse der drit-
ten Zone ein dritter Innendruck herrscht, der kleiner ist
als der zweite Innendruck im Gehäuse der zweiten Zone.
[0019] In jedem Falle entsteht ein kaskadenartiges
Druckgefälle zwischen den verschiedenen Zonen, wobei
der höchste Druck im Umgebungsbereich der ersten Zo-
ne herrscht, und wobei dem gegenüber der zweite In-
nendruck kleiner ist. Noch kleiner ist dann der dritte In-
nendruck der dritten Zone, sofern eine solche vorhanden
ist. Auf eine vollständige Abdichtung der entsprechenden
Gehäuse kann hierbei verzichtet werden, da Luft aus der
Umgebung dem kaskadenförmigen Druckgefälle folgt
und durch unvermeidliche Undichtigkeiten, Spalte oder
dergleichen immer von der geringstbelasteten ersten Zo-
ne zur höher belasteten zweiten Zone und von dort zur
noch höher belasteten dritten Zone strebt. Staubpartikel
oder andere Verunreinigungen können sich nicht gegen
diese Druckdifferenz und die daraus folgenden Spalt-
und Undichtigkeitsströmungen ausbreiten und folglich
nicht in die erste Zone gelangen. Diese bleibt von der
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hohen Kontaminationsbelastung der zweiten bzw. dritten
Zone unbeeinträchtigt, und kann deshalb ohne beson-
dere Schutzmaßnahmen auskommen. Natürlich ist es
möglich, auch die erste Zone mit einem eigenen Gehäu-
se zu versehen, wobei auch hier ein Druckgefälle gegen-
über dem atmosphärischen Außendruck mit einem ver-
ringerten ersten Innendruck hergestellt wird. Insbeson-
dere aber ist der Druck im Umgebungsbereich der ersten
Zone gleich dem atmosphärischen Außendruck, wobei
dann ggf. sogar auf ein Gehäuse für die erste Zone ver-
zichtet werden kann. In jedem Fall ist aber ist ein leichter
Zugriff von außen auf die Bearbeitungsstationen der ers-
ten Zone möglich.
[0020] Als Verarbeitungssystem für Pulver im Sinne
der Erfindung kommen jedwede Bauformen wie Tablet-
tenpressen oder dergl. in Betracht. Insbesondere ist die
Verarbeitungsvorrichtung eine Kapselfülleinrichtung,
wobei mindestens eine Bearbeitungsstation der ersten
Zone eine Leerkapselzufuhrstation ist, wobei mindes-
tens eine Bearbeitungsstation der zweiten Zone eine
Kapselschließstation und/oder eine Kapselauswurfstati-
on ist, und wobei insbesondere eine Bearbeitungsstation
der dritten Zone eine Pulverdosierstation und/oder eine
Pulverfüllstation ist. Hierbei kommen die Vorteile der Er-
findung besonders zum Tragen. In der Pulverdosiersta-
tion und/oder in der Pulverfüllstation herrscht naturge-
mäß der höchste Kontaminationsgrad, der von dem ge-
ringeren Kontaminationsgrad im Bereich der Kapsel-
schließstation bzw. der Kapselauswurfstation der zwei-
ten Zone ferngehalten werden kann. Die Leerkapselzu-
fuhrstation der ersten Zone weist einerseits für sich ge-
nommen das geringste Kontaminationsaufkommen auf,
während andererseits hier der höchste Bedarf an einem
gelegentlichen manuellen Eingriff besteht. In Verbindung
mit dem erfindungsgemäßen Reinigungstunnel und ins-
besondere der vorgenannten Druckkaskade ist ein ein-
facher Eingriff ohne besondere Schutzmaßnahmen
möglich.
[0021] In einer bevorzugten, optionalen Ausführungs-
form umfasst das Verarbeitungssystem mindestens ei-
nen ersten Systemteil und mindestens einen zweiten
Systemteil, wobei die Verarbeitungsvorrichtung für das
Pulver in mindestens einen ersten Vorrichtungsteil und
mindestens einen zweiten Vorrichtungsteil aufgeteilt ist.
Die oben genannte erste Zone ist dem ersten Systemteil
zugeordnet, während die zweite Zone sowie insbeson-
dere auch die dritte Zone dem zweiten Systemteil zuge-
ordnet sind. Der erste und der zweite Systemteil weisen
je ein geschlossenes Gehäuse mit einer Außenseite und
mit je einem ersten bzw. zweiten Innenraum auf, wobei
der erste Vorrichtungsteil in dem Innenraum des ersten
Gehäuses und der zweiten Vorrichtungsteil im Innen-
raum des zweiten Gehäuses angeordnet sind. Der erste
Systemteil ist stationär aufgestellt, während der zweite
Systemteil mobil ausgebildet ist. Der zweite Systemteil
ist mittels einer Schleuse an den ersten Systemteil an-
koppelbar und auch von ihm abkoppelbar. In einem ent-
sprechenden Verfahrensschritt wird der zweite System-

teil vom ersten Systemteil abgekoppelt und mit geschlos-
sener Schleuse einer separaten Reinigung zugeführt. In-
folge der hierdurch gebildeten modularen und teilweise
mobilen Bauweise kann der erste Systemteil mit der ge-
ring kontaminierten ersten Zone an Ort und Stelle ver-
bleiben, wobei nach Abkoppelung des zweiten, mobilen
Systemteils am ersten, feststehenden Systemteil ohne
größeren Reinigungs- und Schutzaufwand beispielswei-
se Wartungs- oder Umbauarbeiten vorgenommen wer-
den können. Der abgekoppelte zweite Systemteil mit den
höher kontaminierten zweiten und dritten Zonen kann bei
geschlossener Schleuse gefahrlos transportiert und an
geeigneter Stelle einer intensiven Reinigung beispiels-
weise durch Waschen unterzogen werden, ohne dass
hierdurch Tätigkeiten am ersten Systemteil beeinträch-
tigt wären.
[0022] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind nach-
folgend anhand der Zeichnung näher beschrieben. Es
zeigen:

Fig. 1 in einer schematischen Draufsicht den prinzipi-
ellen Aufbau eines erfindungsgemäßen Verar-
beitungssystems mit verschiedenen Zonen,
Bearbeitungsstationen und mit einem Reini-
gungstunnel;

Fig. 2 in einer perspektivischen und vergrößerten
Schnittdarstellung die Anordnung nach Fig. 1
im Bereich einer einzelnen Bearbeitungsstation
mit Details des sie umgebenden Reini-
gungstunnels;

Fig. 3 in einer schematischen Schnittdarstellung den
prinzipiellen Aufbau eines erfindungsgemäßen
Verarbeitungssystems mit Einrichtungen zur
Trockendekontamination in Form von Absau-
gung, Ausblasung und Pulverbindung;

Fig. 4 eine Variante der Anordnung nach Fig. 3 mit
einem feststehenden und einem mobilen Sys-
temteil, wobei die Einrichtungen zur Trocken-
dekontamination für den feststehenden Sys-
temteil vorgesehen sind;

Fig. 5 die Anordnung nach Fig. 4 mit von einander
abgekoppelten Systemteilen für die Trocken-
dekontamination des feststehenden System-
teils und eine separate Dekontamination des
mobilen Systemteils.

[0023] Fig. 1 zeigt in einer schematischen Draufsicht
den prinzipiellen Aufbau eines erfindungsgemäßen Ver-
arbeitungssystems 1 für insbesondere pharmazeutische
Pulver. Der Begriff "Pulver" im Sinne der Erfindung be-
deutet nicht nur feinkörnige trockene Substanzen, son-
dern umfasst auch granulatartige Stoffe und andere Stof-
fe, bei deren Verarbeitung pulverartiger Staub freigesetzt
werden kann. Das beispielhaft gezeigte Verarbeitungs-
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system 1 ist für die Verarbeitung von hochwirksamem
pharmazeutischem Pulver mit hoher Wirkstoffkonzent-
ration vorgesehen, wobei ein solches hochwirksames
Pulver in entsprechender Dosierung unverträglich oder
gar toxisch sein kann. Zum Schutz des Bedieners des
Bearbeitungssystems 1 und der Umwelt vor solchen un-
erwünschten Wirkungen ist die erfindungsgemäße Aus-
gestaltung des Verarbeitungssystems 1 und das in die-
sem Zusammenhang noch näher beschriebene Verfah-
ren vorgesehen.
[0024] Das Verarbeitungssystem 1 umfasst ein Ge-
häuse 2 und eine darin angeordnete Verarbeitungsvor-
richtung 5 für das Pulver. Die Verarbeitungsvorrichtung
5 umfasst mehrere, mindestens jedoch zwei zyklisch
zum Einsatz kommende Bearbeitungsstationen 41, 42,
wobei im gezeigten Ausführungsbeispiel Raum für ins-
gesamt neun Bearbeitungsstationen 41, 42, 43 geschaf-
fen ist. Das Verarbeitungssystem 1 ist in mindestens eine
erste Zone I und eine zweite Zone II, hier auch noch
optional in eine dritte Zone III aufgeteilt. Der ersten Zone
I ist mindestens eine Bearbeitungsstation 41 zugeordnet,
während der zweiten Zone II mindestens eine weitere
Bearbeitungsstation 42 zugeordnet ist. Auch der optio-
nalen dritten Zone III ist mindestens eine eigene Bear-
beitungsstation 43 zugeordnet. Das Gehäuse II ist innen-
seitig mit Trennwänden 58, 59, 60 versehen, so dass
unter Bildung von einzelnen Gehäusen 51, 52, 53 von-
einander getrennte Innenräume entstehen. Das nur op-
tional vorgesehene Gehäuse 51 umschließt die erste Zo-
ne I, während das weitere, zweite Gehäuse 52 die zweite
Zone II umschließt. Schließlich ist auch die optionale drit-
te Zone III von einem dritten Gehäuse 53 umschlossen.
[0025] Die gezeigte Verarbeitungsvorrichtung 5 kann
eine Tablettenpresse, eine Füllstation für Blisterverpa-
ckungen oder eine beliebige andere Verarbeitungsvor-
richtung für Pulver sein. Im gezeigten Ausführungsbei-
spiel ist die Verarbeitungsvorrichtung 5 eine Kapselfüll-
einrichtung, bei der eine Bearbeitungsstation 41 der ers-
ten Zone I eine Leerkapselzufuhrstation ist. Eine der Be-
arbeitungsstationen 42 der zweiten Zone II ist eine Kap-
selschließstation, während eine weitere Bearbeitungs-
station 42 der zweiten Zone II entsprechend der sche-
matischen Darstellung nach Fig. 2 eine
Kapselauswurfstation ist. Die Bearbeitungsstation 43 der
dritten Zone III ist eine Pulverdosier- und Pulverfüllstati-
on, in der leere Kapselunterteile mit Pulver befüllt wer-
den. Darüber hinaus können in allen Zonen I, II, III noch
weitere, hier nicht näher beschriebene Bearbeitungssta-
tionen vorgesehen sein.
[0026] Die Verarbeitungsvorrichtung 5 weist ein Trans-
portmittel beispielsweise für mit dem Pulver zu befüllen-
de Zielbehälter auf, mit dem die einzelnen Bearbeitungs-
stationen 41, 42, 43 in einer durch einen Pfeil angege-
benen Bewegungsrichtung 49 zyklisch angefahren wer-
den. Das Transportmittel ist im gezeigten Ausführungs-
beispiel ein Drehteller 48, kann aber auch ein Ovalläufer
oder ein umlaufendes Förderband bzw. eine umlaufende
Förderkette sein. Korrespondierend zur maximal mögli-

chen Anzahl von hier beispielhaft neun Bearbeitungssta-
tionen 41, 42, 43 sind hier insgesamt neun Haltevorrich-
tungen für die Zielbehälter, beispielhaft neun Segment-
träger 57 für Kapseln am Drehteller 48 befestigt und wer-
den gemeinsam mit diesem in einer durch einen Pfeil
angegebenen Bewegungsrichtung 49 mitbewegt.
[0027] Entsprechend der Darstellung nach Fig. 1 ist in
der zweiten Zone II ein Reinigungstunnel 44 mit einem
ersten Ende 45 und einem zweiten Ende 46 angeordnet.
Das erste Ende 45 des Reinigungstunnels 44 grenzt an
die erste Zone I an, während das gegenüberliegende
zweite Ende 46 bezogen auf die Längsrichtung des Rei-
nigungstunnels 44 von der ersten Zone I fortweist. Im
Bereich des zweiten Endes 46 ist eine Absaugeinrich-
tung 6 angeordnet, mittels derer im Betrieb der Innen-
raum des Reinigungstunnels 44 abgesaugt wird. Der Rei-
nigungstunnel 44 übergreift mindestens eine Bearbei-
tungsstation 42 der zweiten Zone II, hier sämtliche Be-
arbeitungsstationen 42, die entgegen der Bewegungs-
richtung 49 des Drehtellers 48 zwischen der ersten Zone
I und der dritten Zone III liegen. Im Betrieb wird im Rei-
nigungstunnel 44 mittels der Absaugeinrichtung 6 ein
Reinigungsgasstrom 56, hier ein Reinigungsluftstrom er-
zeugt, indem gering oder gar nicht belastete Luft aus der
ersten Zone I durch das erste Ende 45 angesaugt, in-
nenseitig des Reinigungstunnels 44 geführt und im Be-
reich des zweiten Endes 46 abgesaugt wird. Der Dar-
stellung nach Fig. 1 ist noch entnehmbar, dass das zweite
Ende 46 mit der dort angeordneten Absaugeinrichtung
6 in Durchströmungsrichtung des Reinigungstunnels 44
entgegen der Bewegungsrichtung 49 des Drehtellers 48
liegt, in dessen Folge der Reinigungsgasstrom 56 ent-
gegen der Bewegungsrichtung 49 des Transportmittels
bzw. des Drehtellers 48 verläuft.
[0028] Der Darstellung nach Fig. 1 ist außerdem ent-
nehmbar, dass erste Mittel 54 zur Erzeugung einer ersten
Druckdifferenz zwischen der zweiten Zone II und der ers-
ten Zone I als Teil des Verarbeitungssystems 1 vorge-
sehen sind, wobei diese Mittel im gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel als Pumpe ausgeführt sind. Analog dazu
sind auch optional zweite Mittel 55 zur Erzeugung einer
zweiten Druckdifferenz zwischen der dritten Zone III und
der zweiten Zone II vorgesehen. Die ersten Mittel 54 zur
Erzeugung der Druckdifferenz sind derart ausgebildet
und werden im Betrieb auch so genutzt, dass sich im
Gehäuse 52 der zweiten Zone II ein Innendruck p2 ein-
stellt, der kleiner ist als ein Druck p1 in der ersten Zone
I. Der Druck p1 wiederum kann durch geeignete Mittel
kleiner sein als der atmosphärische Außendruck pa. Be-
vorzugt ist der Druck p1 im Umgeburigsbereich der ersten
Zone I gleich dem atmosphärischen Außendruck pa. Die
zweiten Mittel 55 zur Erzeugung der Druckdifferenz sind
derart ausgebildet und werden im Betrieb auch so ein-
gesetzt, dass sich im Gehäuse 53 der dritten Zone III ein
dritter Innendruck p3 einstellt, der kleiner ist als der zweite
Innendruck p2 im Gehäuse 52 der zweiten Zone II. Ins-
gesamt kann damit eine abfallende Druckkaskade mit
p3< p2<p1<pa eingestellt werden.
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[0029] Fig. 2 zeigt in einer perspektivischen und ver-
größerten Schnittdarstellung die Anordnung nach Fig. 1
im Bereich einer ihrer zweiten Bearbeitungsstationen 42
der zweiten Zone II mit Details des sie umgebenden Rei-
nigungstunnels 44. Der Reinigungstunnel 44 weist einen
im Wesentlichen geschlossenen Querschnitt auf, der
durch den Boden des Verarbeitungssystems 1, durch
Seitenwände sowie durch einen Deckel gebildet ist. Der
geschlossene Querschnitt ist lediglich dort geringfügig
unterbrochen, wo der Drehteller 48 in den Innenraum
des Reinigungstunnels 44 hineinreicht. Solche und an-
dere kleinere Unterbrechungen des ansonsten geschlos-
senen Tunnelquerschnitts sind nach der Erfindung aber
in einem solchen Rahmen zu halten, dass sich innerhalb
des Reinigungstunnels 44 der vorgenannte Reinigungs-
strom 56 mit für die Reinigungswirkung vernachlässig-
barem Gasaustausch gegenüber der Außenseite des
Reinigungstunnels 44 einstellt.
[0030] Der Darstellung nach Fig. 2 ist auch entnehm-
bar, dass ergänzend zur Absaugeinrichtung 6 nach Fig.
1 mindestens eine Blasdüse 50, hier mehrere Blasdüsen
50 angeordnet sind. Die Blasdüsen 50 sind mit ihrem
Blasstrom einerseits auf freizublasende Stellen der be-
nachbarten Bearbeitungsstation 42 und andererseits in
den Reinigungstunnel 44 und zur Absaugeinrichtung 6
hin gerichtet. Im Betrieb entsteht jeweils ein Blasstrom
57 mit einer Richtungskomponente in Richtung des Rei-
nigungsgasstroms 56, wodurch neben dem Reinigungs-
effekt auch eine Unterstützung des Reinigungsgasstro-
mes 56 eintritt.
[0031] Entsprechend der Darstellung nach Fig. 2 sind
mehrere, hier beispielhaft sechs Blasdüsen 50 in Um-
fangsrichtung des Querschnitts vom Reinigungstunnel
44 verteilt. Alternativ oder zusätzlich sind entsprechend
der Darstellung nach Fig. 1 auch mehrere Blasdüsen 50
in Längsrichtung des Reinigungstunnels 44 verteilt und
jeweils je einer Bearbeitungsstation 42 zugeordnet.
[0032] Im Ausführungsbeispiel nach den Fig. 1 und 2
ist der Reinigungstunnel 44 im Zusammenwirken mit
Trennwänden 58, 59, 60 und Mitteln 54, 55 zur Erzeu-
gung von Druckdifferenzen bzw. Druckkaskaden gezeigt
und beschrieben. Der erfindungsgemäße Reini-
gungstunnel 44 kann aber auch ohne solche unterstüt-
zenden Mittel in einem Verarbeitungssystem 1 einge-
setzt werden, in dessen Innenraum ein gleichmäßiger
Druck ohne Druckdifferenzen herrscht, wobei dieser In-
nendruck auch gleich dem atmosphärischen Umge-
bungsdruck pa sein kann. In jedem Falle wird erreicht,
dass die erste Zone I von kontaminierenden Partikelver-
schleppungen aus der zweiten Zone II und/oder der drit-
ten Zone III freigehalten wird. Das Kontaminationsniveau
in der ersten Zone I kann so gering gehalten werden,
dass bei Bedarf hierauf bzw. auf die dort angeordneten
Bearbeitungsstationen 41 ohne besondere Maßnahmen
für den Bedienerschutz möglich ist.
[0033] Die Fig. 3 bis 5 zeigen noch weitere Ausfüh-
rungsbeispiele von Verarbeitungssystemen 1 für Pulver
mit erfindungswesentlichen Details, die wie gezeigt und

nachfolgend beschrieben für sich genommen, aber ins-
besondere auch in beliebiger Kombination mit der An-
ordnung nach den Fig. 1 und 2 eingesetzt werden kön-
nen. Insbesondere kann es zweckmäßig sein, dass das
Verarbeitungssystem 1 nach den Fig. 1 und 2 entspre-
chend dem weiter unten beschriebenen Ausführungsbei-
spiel nach den Fig. 4 und 5 mindestens einen ersten Sys-
temteil 31 und mindestens einen zweiten Systemteil 32
umfasst, wobei die Verarbeitungsvorrichtung 5 für das
Pulver in mindestens einen ersten Vorrichtungsteil 33
und mindestens einen zweiten Vorrichtungsteil 34 auf-
geteilt ist. Entsprechend der Zusammenschau der Fig.
1, 2, 4 und 5 sind dann dabei die erste Zone I dem ersten
Systemteil 31 und die zweite Zone II sowie insbesondere
auch die dritte Zone III dem zweiten Systemteil 32 zuge-
ordnet. Dabei weisen der erste und der zweite Systemteil
31, 32 je ein geschlossenes Gehäuse 2, 35 mit einer
Außenseite 3 und mit je einem ersten bzw. zweiten In-
nenraum 4, 36 auf, wobei der erste Vorrichtungsteil 33
in dem Innenraum 4 des ersten Gehäuses 2 und der zwei-
te Vorrichtungsteil 34 in dem Innenraum 36 des zweiten
Gehäuses 35 angeordnet sind. Der erste Systemteil 31
ist stationär aufgestellt. Der zweite Systemteil 32 ist mobil
ausgebildet. Der zweite Systemteil 32 ist mittels einer
Schleuse 37 an den ersten Systemteil 31 ankoppelbar
und von ihm abkoppelbar, wie weiter unten noch im Zu-
sammenhang mit den Fig. 4 und 5 näher beschrieben.
In einem entsprechenden Verfahrensschritt wird bei Rei-
nigungs- und/oder Wartungs- bzw. Umbaübedarf der
zweite Systemteil 32 vom ersten Systemteil 31 abgekop-
pelt und mit geschlossener Schleuse 37 einer separaten
Reinigung zugeführt.
[0034] Fig. 3 zeigt in einer schematischen Schnittdar-
stellung ein weiteres Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Verarbeitungssystems 1 für Pulver. Das
Verarbeitungssystem 1 umfasst ein geschlossenes Ge-
häuse 2 mit einer Außenseite 3 und einem Innenraum 4,
sowie eine in dem Innenraum 4 des Gehäuses 2 ange-
ordnete Verarbeitungsvorrichtung 5 für das Pulver. Das
Gehäuse 2 ist in dem Sinne geschlossen, dass während
des Verarbeitungsbetriebes kein unmittelbarer Zugriff
von außen auf die Verarbeitungsvorrichtung 5 möglich
ist. Allerdings ist das Gehäuse 2 nicht vollständig abge-
dichtet gegen Luftdurchtritt, Wasser oder dergleichen.
Auch die Verarbeitungsvorrichtung 5 weist insbesondere
an ihren beweglichen Teilen keine besonderen Dicht-
maßnahmen gegen Luft- und Wasserdurchtritt oder der-
gleichen auf, womit jede beliebige standardisierte Ver-
arbeitungsvorrichtung 5 zum Einsatz kommen kann. Im
gezeigten Ausführungsbeispiel ist die Verarbeitungsvor-
richtung 5 eine Kapselfülleinrichtung mit einer Dosiersta-
tion 25, mittels derer Pulver dosiert und in Kapseln ein-
gefüllt wird. Es kann aber auch eine Tablettenpresse
oder dergleichen vorgesehen sein.
[0035] Im Einzelnen umfasst die Kapselfülleinrichtung
neben der Dosierstation 25 eine Leerkapselzufuhr 20,
eine Pulverzufuhr 23 sowie einen Kapselauslass 26 für
fertig befüllte und geschlossene Kapseln. Die Leerkap-
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selzufuhr 20 und die Pulverzufuhr 23 führen von der Au-
ßenseite 3 in den Innenraum 4 und sind auf der Außen-
seite 3 mit Kupplungen 21, 24 versehen. Der Kapselaus-
lass 26 ist vom Innenraum 4 durch die Wand des Ge-
häuses 2 zur Außenseite 3 geführt und weist auf der Au-
ßenseite 3 eine Schnittstelle 27 auf. Die Kupplungen 21,
24 und die Schnittstelle 27 sind derart ausgestaltet, dass
zwar Material hindurchgeführt werden kann, ohne dass
aber im Betrieb freigesetztes Pulver vom Innenraum 4
zur Außenseite 3 gelangen kann.
[0036] Darüber hinaus ist das Verarbeitungssystem 1
mit einer Einrichtung für Trockendekontamination aus-
gestattet und umfasst hierzu eine Absaugeinrichtung 6
für den Innenraum 4 sowie eine Druckluft-Spüleinrich-
tung 7. Außerdem sind für die Trockendekontamination
eine kontrollierte Luftzufuhr 8 mit einem Luftfilter 9, eine
Sprüheinrichtung 12 für ein Pulverbindemittel 13, ein Par-
tikelsensor 10 zur Überwachung des Innenraumes auf
Pulverreste sowie ein Handschuheingriff 18 vorgesehen.
[0037] Die Druckluft-Spüleinrichtung 7 kann eine An-
ordnung von stationären Druckluftdüsen umfassen und
weist im gezeigten Ausführungsbeispiel eine im Innen-
raum 4 angeordnete handgeführte Luftspüldüse 11 auf,
die mittels eines Versorgungsschlauches und über eine
außen liegende Kupplung 19 mit Druckluft versorgt wird.
Die Sprüheinrichtung 12 umfasst neben einem stationär
im Gehäuse 2 befestigten Bindemittelsprühkopf 15 mit
zugehöriger Kupplung 22 auch eine im Innenraum 4 an-
geordnete handgeführte Bindemittelsprühdüse 14. Die
Absaugeinrichtung 6 umfasst eine stationäre, durch die
Wand des Gehäuses 2 hindurch geführte Absaugung 17
mit einer außen liegenden Schnittstelle 28 sowie optional
auch eine im Innenraum 4 angeordnete handgeführte
Saugdüse 16. Für die Ausgestaltungen der Kupplungen
19, 22 und der Schnittstelle 28 gilt das Gleiche wie weiter
oben im Zusammenhang mit den Kupplungen 19, 24 und
der Schnittstelle 27 beschrieben. Mittels des Hand-
schuheingriffs 18 hat der an der Außenseite 3 stehende
Maschinenbediener Zugriff auf die Luftspüldüse 11, die
Bindemittel-Sprühdüse 14 und/oder die Saugdüse 16.
Da auch die Bindemittel-Sprühdüse 14 bzw. die Saug-
düse 16 vergleichbar zur Luftspüldüse 11 über entspre-
chende, nicht dargestellte, nach außen führende
Schlauchleitungen versorgt sind, kann der Maschinen-
bediener die genannten Düsen greifen und zu jeder be-
liebigen Stelle im Innenraum 4 einschließlich sämtlicher
Einzelteile der Verarbeitungsvorrichtung 5 führen.
[0038] Im Betrieb bzw. im erfindungsgemäßen Be-
triebsverfahren wird das Pulver mittels der im Innenraum
4 des Gehäuses 2 angeordneten Verarbeitungsvorrich-
tung 5 verarbeitet. Dies geschieht hier beispielhaft, in-
dem Leerkapseln durch die Leerkapselzufuhr 20 zuge-
führt, in der Dosierstation 25 mit Pulver befüllt und im
befüllten und geschlossenen Zustand durch den Kapsel-
auslass 26 ausgebracht werden. Während des Verarbei-
tungsvorganges wird mittels der Absaugeinrichtung 6,
namentlich mittels der stationären Absaugung 17 im In-
nenraum 4 ein Innendruck pi gehalten, der geringer ist

als ein Außendruck pa an der Außenseite 3 des Gehäu-
ses. Der Außendruck pa ist gewöhnlicherweise der at-
mosphärische Umgebungsdruck. Infolge der entstehen-
den Druckdifferenz wird Luft von der Außenseite 3 in den
Innenraum 4 durch vorhandene Undichtigkeiten des Ge-
häuses 2 angesaugt, in dessen Folge gegen den entste-
henden Luftstrom kein Pulver vom Innenraum 4 durch
die genannten Undichtigkeiten zur Außenseite 3 gelan-
gen kann. Zusätzlich zu dem infolge der genannten Un-
dichtigkeiten eintretenden Leckage-Luftstrom wird gefil-
terte Luft durch die kontrollierte Luftzufuhr 8 in den In-
nenraum 4 geleitet, in dessen Folge ein bestimmter In-
nendruck pi bzw. eine bestimmte Druckdifferenz gegen-
über dem Außendruck pa eingestellt und gehalten wer-
den kann.
[0039] Für Wartungs-, Umbau- und Anpassungsarbei-
ten insbesondere an der Verarbeitungsvorrichtung 5 ist
nach Abschluss der Pulververarbeitung eine Dekontami-
nation des Innenraumes 4 einschließlich der darin ange-
ordneten Verarbeitungsvorrichtung 5 bzw. Teilen davon
durch Entfernung von vorhandenen Pulverresten erfor-
derlich. Für einen solchen Dekontaminationsvorgang ist
die Förderleistung der Absaugeinrichtung 6 derart größer
als die Förderleistung der Druckluft-Spüleinrichtung 7,
dass beim Spülen des Innenraums 4 einschließlich der
darin angeordneten Verarbeitungsvorrichtung mittels
der Druckluft-Spüleinrichtung 7 und beim gleichzeitigen
Betrieb der Absaugeinrichtung 6 der Innendruck pi ge-
ringer bleibt als der Außendruck pa. Für den Dekontami-
nationsvorgang werden also die Förderleistungen der
Absaugeinrichtung 6 und der Druckluft-Spüleinrichtung
7 derart aufeinander abgestimmt, dass bei gleichzeiti-
gem Betrieb der Absaugeinrichtung 6 und der Druckluft-
Spüleinrichtung 7 die genannten Druckverhältnisse ent-
stehen bzw. aufrechterhalten bleiben. Mittels der Druck-
luft-Spüleinrichtung 7, insbesondere durch manuelle
Führung der Luftspüldüse 11 werden sämtliche Oberflä-
chen von anhaftenden Pulverresten mittels Druckluft frei
geblasen. Die aufgewirbelten Pulverreste werden zu-
sammen mit Luft aus dem Innenraum 4 mittels der Ab-
saugeinrichtung 6 abgesaugt. Hierzu kann die stationäre
Absaugung 17 ausreichen. Ergänzend kann eine geziel-
te Absaugung an bestimmten Stellen mittels der hand-
geführten Saugdüse 16 vorgenommen werden.
[0040] Als weiterer erfindungsgemäßer Verfahrens-
schritt ist vorgesehen, dass für den Dekontaminations-
vorgang der Innenraum 4 und die darin angeordnete Ver-
arbeitungsvorrichtung 5 oder Teile davon mittels der
Sprüheinrichtung 12 mit dem Pulverbindemittel 13 ein-
gesprüht werden. In dessen Folge werden sowohl an den
Oberflächen anhaftende Pulverreste als auch aufgewir-
belte Pulverteile an den jeweiligen Oberflächen gebun-
den, ohne erneut aufgewirbelt werden zu können. Als
Pulverbindemittel können Schaum, Wasserdampf, ein
Wassertröpfchennebel und/oder ein Gel eingesetzt wer-
den. Das Ausbringen des Pulverbindemittels,13 erfolgt
bevorzugt, während im Innenraum 4 des Gehäuses 2 ein
Innendruck pi herrscht, der geringer ist als der Außen-
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druck pa an der Außenseite 3. Insbesondere bei weniger
kritischen Substanzen kann dieser Verfahrensschritt
aber auch ausgeführt werden, während im Innenraum
ein Innendruck pi herrscht, der zumindest näherungswei-
se gleich dem Außendruck pa der Außenseite 3 des Ge-
häuses 2 ist.
[0041] Der vorstehend beschriebene Vorgang des
Versprühens eines Pulverbindemittels 13 und damit der
Bindung von Pulverresten kann in Kombination mit dem
eingangs beschriebenen kombinierten Saug- und Blas-
reinigungsvorgang eingesetzt werden. Insbesondere fin-
det zunächst eine Saug- und Blasreinigung statt, woran
sich eine Staubbindung mit dem Pulverbindemittel 13 an-
schließt. Es kann aber auch zweckmäßig sein, allein die
Bindung von Pulverresten mit dem Pulverbindemittel 13
unter Verzicht auf eine kombinierte Saug- und Blasreini-
gung vorzunehmen.
[0042] Mittels des Partikelsensors 10 wird der Innen-
raum 4 auf frei umherschwebende Pulverpartikel über-
wacht. Sobald diese Überwachung die Unterschreitung
einer vorbestimmten Grenzmenge von aufgewirbelten
und umherschwebenden Pulverresten ermittelt hat, ist
im Ergebnis festzustellen, dass die vorangegangene
Saug- und Blasreinigung und/oder die Bindung von freien
Pulverpartikeln in einer Weise erfolgreich war, dass der
Unterdruck im Innenraum 4 abgeschaltet und das Ge-
häuse 2 gefahrlos geöffnet werden kann. Im Falle der
Staubbindung kann nun eine Reinigung bzw. eine Ent-
fernung des mit dem Pulverbindemittel 13 gebundenen
Pulvers vorgenommen werden. Das gebundene Pulver
kann abgewischt werden. Im Falle der Gel-Bindung bildet
sich nach dem Trocknen des Gels ein Film mit darin ge-
bundenen Pulverresten, wobei der getrocknete Film von
der Oberfläche abgezogen werden kann. Die Entfernung
des gebundenen Pulvers kann aber auch schon bei ge-
schlossenem Gehäuse 2 und anliegender Druckdiffe-
renz beispielsweise mittels des Handschuheingriffs 18
erfolgen. In jedem Fall wird ein Signal generiert, dem-
nach ein gefahrloser Zugriff auf den Innenraum 4 möglich
ist. Wartungs-, Umbau- und Anpassungsarbeiten kön-
nen an der Verarbeitungsvorrichtung 5 vorgenommen
werden.
[0043] Fig. 4 zeigt in schematischer Schnittdarstellung
eine Variante der Anordnung nach Fig. 3, bei der das
Verarbeitungssystem 1 in einen stationären ersten Sys-
temteil 31 und einen mobilen zweiten Systemteil 32 auf-
geteilt ist. Ergänzend können zusätzliche stationäre
und/oder mobile Systemteile vorgesehen sein. Der erste,
stationäre Systemteil 31 ist mittels Standfüßen 38 stati-
onär aufgestellt, und weist entsprechend dem Ausfüh-
rungsbeispiel nach Fig. 3 ein geschlossenes erstes Ge-
häuse 2 mit einem ersten Innenraum 4 auf. Der zweite
Systemteil 32 ist in Form eines fahrbaren bzw. mobilen
Trolleys mit Laufrollen 39 ausgebildet, und umfasst ana-
log zum ersten Systemteil 31 ein eigenständiges, zweites
geschlossenes Gehäuse 35 mit einem zweiten Innen-
raum 36. Die Verarbeitungsvorrichtung 5 entspricht der
Verarbeitungsvorrichtung 5 nach Fig. 3, ist hier aber in

einen ersten Vorrichtungsteil 33 und einen zweiten Vor-
richtungsteil 34 aufgeteilt. Der erste Vorrichtungsteil 33
umfasst die Leerkapselzufuhr 20 und den Kapselauslass
26, und ist im ersten Innenraum 4 des ersten Gehäuses
2 angeordnet. Der zweite Vorrichtungsteil 34 umfasst die
Pulverzufuhr 23 sowie die Dosierstation 25, und ist im
zweiten Innenraum 36 des zweiten Gehäuses 35 ange-
ordnet. Im nicht dargestellten optionalen Fall können zu-
sätzliche stationäre und/oder mobile Systemteile mit ver-
gleichbarem Aufbau vorgesehen sein, die jeweils ein ei-
genes Gehäuse und einen in dessen Innenraum ange-
ordneten Vorrichtungsteil der Verarbeitungsvorrichtung
5 aufweisen.
[0044] Der zweite, mobile Systemteil 32 ist als aus-
tauschbares Modul ausgeführt und je nach Bedarf mittels
einer Schleuse 37 an den ersten Systemteil 31 ankop-
pelbar und auch von ihm abkoppelbar. Für die Verarbei-
tung des Pulvers ist der mobile zweite Systemteil 32 ent-
sprechend der Darstellung nach Fig. 4 mittels der Schleu-
se 37 an den ersten stationären Systemteil 31 angekop-
pelt, wobei nicht dargestellte mechanische Kupplungse-
lemente zum exakten Positionieren, Halten und An-
schließen des zweiten Systemteils 32 an den ersten Sys-
temteil 31 vorhanden sind. Hierbei bildet der erste Vor-
richtungsteil 33 zusammen mit dem zweiten
Vorrichtungsteil 34 die gesamte Verarbeitungsvorrich-
tung 5. Der erste Innenraum 4 und der zweite Innenraum
36 sind mittels der geöffneten Schleuse 37 zu einem ge-
meinsamen Innenraum verbunden. Die Verbindung der
Innenräume 4, 36 sowie die funktionale Verbindung der
beiden Vorrichtungsteile 33, 34 erfolgt durch die geöff-
nete Schleuse 37.
[0045] Die Absaugeinrichtung 6 mit der stationären
Absaugung 17 und der manuell geführten Saugdüse 16,
die Druckluft-Spüleinrichtung 7 mit der manuell geführten
Luftspüldüse 11, die Luftzufuhr 8 mit dem Luftfilter 9, der
Partikelsensor 10, die Spüleinrichtung 12 mit der hand-
geführten Bindemittelsprühdüse 14 und dem stationären
Bindemittelsprühkopf 15 sowie der Handschuheingriff 18
entsprechen in Ausführung und Betrieb denjenigen des
Ausführungsbeispiels nach Fig. 3, und sind am stationä-
ren ersten Systemteil 31 angeordnet. Lediglich der opti-
onale Partikelsensor 10 ist im Innenraum 36 des zweiten
Gehäuses 35 angeordnet. Außerdem ist der zweite Sys-
temteil 32 mit einem zusätzlichen BindemittelSprühkopf
15’ als Teil der Sprüheinrichtung 12 sowie mit einer zu-
sätzlichen Absaugung 17’ als Teil der Absaugeinrichtung
6 versehen.
[0046] Die Verarbeitung des Pulvers mittels der Ver-
arbeitungsvorrichtung 5 erfolgt wie im Zusammenhang
mit Fig. 3 beschrieben, wobei mittels der Absaugeinrich-
tung 6 im verbundenen Innenraum ein Innendruck pi ge-
halten wird, der geringer ist als der Außendruck pa an
der Außenseite 3 der Gehäuse 2, 35. Naturgemäß tritt
im mobilen zweiten Systemteil 32 mit der Pulverzufuhr
23 und der Dosierstation 25 eine höhere Staubbelastung
auf als im ersten Systemteil 31 mit der Leerkapselzufuhr
20 und dem Kapselauslass 26. Da die beiden Innenräu-
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me 4, 36 lediglich mittels der Schleuse 37 miteinander
verbunden sind, wird eine Verschleppung der höheren
Staub- bzw. Pulverbelastung im zweiten Innenraum 36
zum ersten Innenraum 4 auf ein Minimum reduziert.
[0047] In Vorbereitung eines anschließenden Dekon-
taminationsvorganges wird der zweite Systemteil 32 vom
ersten Systemteil 31 abgekoppelt, wie dies in Fig. 5 dar-
gestellt ist. Hierbei wird der Innenraum 36 des zweiten
Gehäuses 35 mittels der Schleuse 37 verschlossen. Der
zugehörige Durchgang am ersten Innenraum 4 kann op-
tional in gleicher Weise verschlossen werden. Infolge der
geschlossenen Schleuse 37 ist der zweite Innenraum 36
des zweiten Systemteils 32 in einer Weise verschlossen,
dass das darin vorhandene Produkt beim Zugriff auf den
abgekoppelten ersten Systemteil 31 geschützt ist. Ana-
log zur Beschreibung der Anordnung nach Fig. 3 müssen
hierzu das zweite Gehäuse 35 und die Schleuse 37 nicht
vollständig luft- und staubdicht sein. Es kann ausreichen,
mittels der zugehörigen Absaugung 17’ einen verringer-
ten Innendruck pi aufrechtzuerhalten, so dass kein Pulver
bzw. Staub durch eventuell vorhandene Undichtigkeit
nach außen austreten kann. Der auf diese Weise abge-
trennte zweite Systemteil 32 kann auf seinen Laufrollen
39 entsprechend einem Pfeil 40 vom ersten Systemteil
31 entfernt werden, so dass ein freier Zugriff auf den
ersten Systemteil 31 möglich ist.
[0048] Für Umbau- oder Wartungsarbeiten sowie zur
Fehlerbehebung wird nun an dem frei stehenden ersten
Systemteil 31 eine Trockendekontamination vorgenom-
men, während der zweite Systemteil 32 abgekoppelt ist.
Die Trockendekontamination des ersten Systemteils 31
erfolgt durch kombiniertes Saugen und Blasen mittels
der Absaugeinrichtung 6 und der Druckluft-Spüleinrich-
tung 7 und/oder durch Einsatz eines Pulverbindemittels
13 (Fig. 3) mittels der Sprüheinrichtung 12, wie dies de-
tailliert im Zusammenhang mit Fig. 3 beschrieben ist.
Nach erfolgter Trockendekontamination kann der Ma-
schinenbediener gefahrfrei auf den Innenraum 4 und den
darin angeordneten ersten Vorrichtungsteil 33 des ersten
Systemteils 31 zugreifen. Anschließend kann der zweite
Systemteil 32 wieder an den ersten Systemteil 31 her-
angefahren und dort entsprechend der Darstellung nach
Fig. 4 angekoppelt werden, wodurch das Verarbeitungs-
system 1 in einem betriebsbereiten Zustand gesetzt ist.
Die Verarbeitung des Pulvers kann dann in vorstehend
beschriebener Weise wieder aufgenommen werden.
[0049] Es ist es aber auch möglich, den nach Fig. 5
abgekoppelten zweiten Systemteil 32 einer eigenen De-
kontamination zuzuführen. Hierzu kann eine Trockende-
kontamination unter Einsatz beispielsweise des Binde-
mittels-Sprühkopfes 15 ’ in vorstehend beschriebener
Weise vorgenommen werden. Ebenfalls ist es möglich,
dass hierfür auch neben der ohnehin vorhandenen Ab-
saugeinrichtung 6 eine eigenständige, nicht dargestellte
Druckluft-Spüleinrichtung vorgesehen ist. Wegen des im
Vergleich zum ersten Systemteil 31 erhöhten Kontami-
nationsgrades und der unter Umständen schlechteren
Zugänglichkeit des zweiten Vorrichtungsteiles 34 kann

es aber auch zweckmäßig sein, den zweiten Systemteil
32 in einen eigens dafür vorgesehenen, geschützten Rei-
nigungsraum zu verfahren, wo der zweite Systemteil 32
beispielsweise unter Einsatz eines Personen-Vollschut-
zes einer intensiven Dekontamination unterzogen wird.
Im Übrigen besteht auch die Möglichkeit, anstelle des
standardisierten, nicht eigens abgedichteten und des-
halb nicht WiP-tauglichen zweiten Vorrichtungsteiles 34
eine insgesamt WiP-taugliche Ausgestaltung des zwei-
ten Systemteils 32 zu wählen, wodurch dann die erhöhte
Kontamination durch intensive Nass-Dekontamination
beseitigt werden kann.

Patentansprüche

1. Verarbeitungssystem (1) für insbesondere pharma-
zeutische Pulver mit einer Verarbeitungsvorrichtung
(5) für das Pulver, wobei die Verarbeitungsvorrich-
tung (5) mehrere zyklisch zum Einsatz kommende
Bearbeitungsstationen (41, 42) umfasst, wobei das
Verarbeitungssystem (1) mindestens eine erste Zo-
ne (I) und eine zweite Zone (II) aufweist, wobei jeder
Zone (I, II) mindestens je eine Bearbeitungsstation
(41, 42) der Verarbeitungsvorrichtung (5) zugeord-
net ist,
dadurch gekennzeichnet, dass in der zweiten Zo-
ne (II) ein Reinigungstunnel (44) angeordnet ist, der
mindestens eine Bearbeitungsstation (42) der zwei-
ten Zone (II) übergreift, wobei ein erstes Ende (45)
des Reinigungstunnels (44) an die erste Zone (I) an-
grenzt, und wobei im Bereich eines gegenüberlie-
genden zweiten Endes (46) des Reinigungstunnels
(44) eine Absaugeinrichtung (6) angeordnet ist.

2. Verarbeitungssystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verarbeitungs-
vorrichtung (5) ein Transportmittel insbesondere in
Form eines Drehtellers (48) mit einer Bewegungs-
richtung (49) aufweist, wobei die Absaugeinrichtung
(6) an dem entgegen der Bewegungsrichtung (49)
liegenden zweiten Ende (46) angeordnet ist.

3. Verarbeitungssystem nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine
in den Reinigungstunnel (44) und zur Absaugeinrich-
tung (6) hin gerichtete Blasdüse (50) vorgesehen ist.

4. Verarbeitungssystem nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass mehrere in Längs-
richtung und/oder in Umfangsrichtung des Reini-
gungstunnels (44) verteilte Blasdüsen (50) vorgese-
hen sind.

5. Verarbeitungssystem nach einem der Ansprüche 1
bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest die
zweite Zone (II) von einem Gehäuse (52) umschlos-

15 16 



EP 2 883 526 A1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sen ist, wobei erste Mittel (54) zur Erzeugung einer
Druckdifferenz zwischen der zweiten Zone (II) und
der ersten Zone (I) vorgesehen und derart ausgebil-
det sind, dass im Betrieb im Gehäuse (52) der zwei-
ten Zone (II) ein zweiter Innendruck (p2) herrscht,
der kleiner ist als ein Druck (p1) im Umgebungsbe-
reich der ersten Zone (I).

6. Verarbeitungssystem nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das Verarbei-
tungssystem (1) zusätzlich eine dritte Zone (III) mit
mindestens einer zugeordneten Bearbeitungsstati-
on (43) aufweist, wobei die dritte Zone von einem
Gehäuse (53) umschlossen ist, wobei zweite Mittel
(55) zur Erzeugung einer Druckdifferenz zwischen
der dritten Zone (III) und der zweiten Zone (II) vor-
gesehen und derart ausgebildet sind, dass im Be-
trieb im Gehäuse (53) der dritten Zone (III) ein dritter
Innendruck (p3) herrscht, der kleiner ist als der zweite
Innendruck (p2) im Gehäuse (52) der zweiten Zone
(II).

7. Verarbeitungssystem nach einem der Ansprüche 1
bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verarbeitungs-
vorrichtung (5) eine Kapselfülleinrichtung ist, dass
mindestens eine Bearbeitungsstation (41) der ersten
Zone (I) eine Leerkapselzufuhrstation ist, dass min-
destens eine Bearbeitungsstation (42) der zweiten
Zone (II) eine Kapselschließstation und/oder eine
Kapselauswurfstation ist, und dass insbesondere ei-
ne Bearbeitungsstation (43) der dritten Zone (III) ei-
ne Pulverdosierstation und/oder eine Pulverfüllsta-
tion ist.

8. Verarbeitungssystem nach einem der Ansprüche 1
bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass das Verarbei-
tungssystem (1) mindestens einen ersten Systemteil
(31) und mindestens einen zweiten Systemteil (32)
umfasst, und dass die Verarbeitungsvorrichtung (5)
für das Pulver in mindestens einen ersten Vorrich-
tungsteil (33) und mindestens einen zweiten Vorrich-
tungsteil (34) aufgeteilt ist, wobei die erste Zone (I)
dem ersten Systemteil (31) und die zweite Zone (II)
sowie insbesondere auch die dritte Zone (III) dem
zweiten Systemteil (32) zugeordnet sind, wobei der
erste und der zweite Systemteil (31, 32) je ein ge-
schlossenes Gehäuse (2, 35) mit einer Außenseite
(3) und mit je einem ersten bzw. zweiten Innenraum
(4, 36) aufweisen, wobei der erste Vorrichtungsteil
(33) in dem Innenraum (4) des ersten Gehäuses (2)
und der zweite Vorrichtungsteil (34) in dem Innen-
raum (36) des zweiten Gehäuses (35) angeordnet
sind, wobei der erste Systemteil (31) stationär auf-
gestellt und der zweite Systemteil (32) mobil ausge-
bildet ist, wobei der zweite Systemteil (32) mittels
einer Schleuse (37) an den ersten Systemteil (31)

ankoppelbar und von ihm abkoppelbar ist.

9. Verfahren zur Verarbeitung von insbesondere phar-
mazeutischen Pulvern mittels eines Verarbeitungs-
systems (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei
im Reinigungstünnel (44) mittels der Absaugeinrich-
tung (6) ein Reinigungsgasstrom (56) erzeugt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass der Reinigungs-
gasstrom (56) entgegen der Bewegungsrichtung
(49) des Transportmittels verläuft.

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet, dass mittels der min-
destens einen Blasdüse (50) ein gerichteter Blas-
strom (57) mit einer Richtungskomponente in Rich-
tung des Reinigungsgasstromes (56) erzeugt wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass im Betrieb eine
Druckdifferenz zwischen der zweiten Zone (II) und
der ersten Zone (I) derart eingestellt und aufrecht
erhalten wird, dass im Gehäuse (52) der zweiten Zo-
ne (II) ein Innendruck (p2) herrscht, der kleiner ist
als ein Druck (p1) im Umgebungsbereich der ersten
Zone (I).

13. Verfahren nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass bei einer Ausfüh-
rung des Verarbeitungssystems (1) mit einer dritten
Zone (III) eine Druckkaskade derart eingestellt und
aufrecht erhalten wird, dass der dritte Innendruck
(p3) < dem zweiten Innendruck (p2) < dem Druck (p1)
im Umgebungsbereich der ersten Zone (I) ist.

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet, dass der Druck (p1) im
Umgebungsbereich der ersten Zone (I) gleich einem
atmosphärischen Außendruck (pa) ist.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Sys-
temteil (32) vom ersten Systemteil (31) abgekoppelt
und mit geschlossener Schleuse (37) einer separa-
ten Reinigung zugeführt wird.
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